
 
  

 Öffentliche Bekanntmachung 

Allgemeinverfügung über generelle Ausnahmen von dem Verkehrsverbot innerhalb der Umweltzone Hagen 
Auf Grund des § 40 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(BundesImmissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBI. I S. 3830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2010 (BGBl. I S. 1728),, in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des BundesImmisionsschutzgesetzes (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem 
Beitrag zur Schadstoffbelastung – 35. BImSchV) in der Fassung des Artikel 1 der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung vom 
10.10.2006 (BGBI. I S. 2218), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05.12.2007 (BGBI. I S. 2793) in Verbindung mit § 46 Abs. 1 Nr. 11 Straßenverkehrsordnung (StVO) vom 
16.11.1970 (BGBl. S. 1565), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1.12.2010 (BGBl. S. 1737), sowie § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBI. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2010 (BGBI. I S. 2248),  
wird für das Gebiet der Stadt Hagen Folgendes verfügt: 

 

I. Befreiungen von den Verkehrsverboten in der Umweltzone von Amts wegen 
1. Innerhalb der ausgewiesenen Umweltzone (§ 41 Abs. 2 Abs. 6 Nr. 6 Zeichen 270. 1 der Straßenverkehrsordnung) sind folgende Kraftfahrzeuge neben den in Anhang 3 zur 35. BImSchV 

aufgeführten Maschinen, Geräten und Kraftfahrzeugen vom Verkehrsverbot befreit: 
  

- Pkw, Nutzfahrzeuge (Kraftfahrzeuge der Klasse N1, N2 und N3), Reisebusse und ausländische Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 3 gemäß Anhang 2 Nr. 3 Abs. a – h der 35. BImSchV, d.h. 
  Abgasstufe 3, für die technisch keine Nachrüstung möglich ist und die vor dem 01.01.2008 auf den Fahrzeughalter zugelassen wurden, 
 

   - Fahrzeuge mit rotem Händlerkennzeichen (Beginn der Erkennungsnummer mit 06), Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen (Beginn der Erkennungsnummer mit 04) und Kraftfahrzeuge mit  
      Ausfuhrkennzeichen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 FZV, sofern diese Fahrzeuge aufgrund ihrer Abgasstandards kennzeichnungsfähig wären, 
 

- Versuchs- und Erprobungsfahrzeuge nach § 70 Abs. 1a oder § 19 Abs. 6 der StVZO und 
 

- Fahrzeuge von Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren Funktionsstörungen 
 

2. Um dem erforderlichen Ausweichverkehr von den nicht mit Verkehrsverboten belegten Autobahnen Rechnung zu tragen, werden in Anlehnung an die  Regelung in § 41 Abs. 2 Nr. 6 der 
StVO von den Verkehrsverboten die Fahrten ausgenommen, die auf ausgewiesenen Umleitungsstrecken (Zeichen 454, 455, 457 oder 460 oder über den sog. „Roten Punkt“ im Sinne des 
Erlasses des Ministeriums für Bauen und Verkehr III B3 – 75-02/217 vom 08. Februar 2006) durchgeführt werden, um besonderen Verkehrslagen Rechnung zu tragen. 

 

3. Die Befreiungen werden durch Allgemeinverfügungen der Straßenverkehrsbehörden der Umweltzonen im Plangebiet erteilt. 
 

II. Anerkennung von Ausnahmegenehmigungen anderer Straßenverkehrsbehörden 
Ausnahmegenehmigungen anderer Straßenverkehrsbehörden im Geltungsbereich der Umweltzonen NRW gelten auch für die Umweltzone der Stadt Hagen. 

 

III. Ausnahmeregelung für Bewohner / ansässiges Gewerbe der zum 01.01.2012 eingerichteten Umweltzone der Stadt Hagen 
Kraftfahrzeuge können von einem Verkehrsverbot in der Umweltzone des Luftreinhalteplans Hagen auf Antrag bis zum 30.06.2012 befreit werden, wenn 

 

- deren Halterin oder Halter im Gebiet der Umweltzone seinen Hauptwohnsitz hat („Bewohner-Ausnahmegenehmigung“) oder 
 

- deren Halterin oder Halter im Gebiet der Umweltzone den Geschäftssitz eines Gewerbebetriebes führt und das Kraftfahrzeug zum Betriebsvermögen gehört („Gewerbe- Ausnahme- 
   genehmigung“) 

 

Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung genügt der Nachweis über den Hauptwohnsitz bzw. den Geschäftssitz. Die Ausnahmegenehmigung ist gebührenpflichtig. 
 

Anstelle einer Bewohner-Ausnahmegenehmigung wird von den Kontrollkräften auch ein hinter der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs ausgelegter gültiger Bewohnerparkausweis 
akzeptiert. 
 

Die Bewohner-Ausnahmegenehmigung und die Gewerbe-Ausnahmegenehmigung können auf Antrag um bis zu weitere sechs Monate verlängert werden, wenn zum Austausch des 
Kraftfahrzeugs ein für die Umweltzone aktuell zugelassenes Neu- oder Gebrauchtfahrzeug verbindlich bestellt, aber noch nicht geliefert worden ist, sofern die Auslieferungsverzögerung nicht 
in den Verantwortungsbereich des Bestellers fällt.  
 

Gleiches gilt für die Nachrüstung des Kraftfahrzeugs mit einem zur Höherstufung in eine bessere Schadstoffklasse anerkannten Schadstoffminderungssystem. 
 

IV. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: An der sofortigen Vollziehung der Regelung besteht angesichts der Bedeutung der zu schützenden Interessen und aufgrund der mit der 
unmittelbar bevorstehenden Geltung des Verkehrsverbots verbundenen Dringlichkeit ein besonderes Interesse. Demgegenüber wird durch die Ausnahmen nur eine geringfügige 
Schadstoffbelastung verursacht, die vor dem Hintergrund sämtlicher zur Luftreinhaltung ergriffener Maßnahmen nicht ins Gewicht fällt. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist daher 
notwendig. 

 

V. Inkrafttreten 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 

VI. Bekanntmachung 
1. Diese Allgemeinverfügung gilt gem. § 41 Abs. 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

12.11.1999 (GV.NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW. S. 861), am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 

     Gem. § 41 Abs. 4 Satz 1 VwVfG NRW wird hiermit nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gemacht.  
 

2. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Fachbereich für öffentliche Sicherheit, Verkehr, Personenstandswegen und Bürgerdienste, Zimmer 215, Böhmerstr. 1, 58095 
Hagen, während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

3. Diese Allgemeinverfügung wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 
Arnsberg, schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 

Hinweis: 
Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO hat die Klage wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wirkung, so dass die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO das Verwaltungsgericht Arnsberg angerufen und die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt werden. 
 

Anlage 
Plan der Umweltzone Hagen 
 

Hagen, 09.11.2011                                                       Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 
 



 


